Handreichung zum neuen Aufnahmeverfahren
Rechtsgrundlage: Aufnahmsverfahrensverordnung BGBL.II Nr. 317/2006

Betroffene Schulen: Polytechnische Schulen, 1. Klasse/1. Jahrgang Hauptschulen,  AHS,  BMHS und 5. Klasse AHS (ORG und Neueinsteiger in die AHS). ACHTUNG: Diese Vorgaben gelten nicht für Privatschulen! 
	Zeitpunkt/Zeitraum
	Aktion
	Anmerkungen

	
	Wer?
	Was?
	

	5. Dezember 2006
	Landesschulrat
	Festlegung der Termine für die Eignungsprüfungen (gilt nicht für die Schwerpunkthauptschulen – Zuständigkeit Bezirksschulrat!).
	Letztmöglicher Termin ist der 9. Februar 2007. Für bestimmte Sonderformen noch spätere Termine möglich!

	19. – 23. Februar 2007


	Eltern, Erziehungsberechtigte 
	Antrag auf Aufnahme: Vorzulegen sind: 

Original und eine Abschrift der Schulnachricht, die von der Schule verlangten Unterlagen sowie das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular der Schule
	Spätere Anmeldungen sind zu berücksichtigen, wenn es organisatorisch möglich ist. Bei diesen Aufnahmswerber/inne/n ist der Zeitpunkt der Anmeldung das vorrangige Reihungskriterium!

Andernfalls müssen die Aufnahmeunterlagen unverzüglich und nachweislich an die Aufnahmswerber rückübermittelt werden.

	
	Schule
	Stempelt Original und Kopie der Schulnachricht [Langstempel mit SKZ, Datumsstempel, Uhrzeit und Paraphe (wichtig für die Feststellung der Reihenfolge weiterer Wunschschulen)] und händigt das Original wieder aus. Weiters überreicht sie ein  Informationsblatt zum Verfahren. Am Aufnahmebogen sind die weiteren Wunschschulen nach der Reihenfolge der bereits erfolgten Anmeldungen zu vermerken!
	Kopie der Schulnachricht verbleibt an der Schule. 

	Bis spätestens 12. März 2007
	Schule (1. Klasse Hauptschule und Polytechnische Schule)
	Zuweisung von vorläufigen Schulplätzen und Information der Aufnahmsbewerber/innen darüber.

Meldung an den Bezirksschulrat: 

· Aufnahmsbewerber/innen, denen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde.

· Aufnahmsbewerberinnen, denen kein Schulplatz zugewiesen werden konnte, weil nach den Vermerken am Original der Schulnachricht ein Antrag auf Aufnahme bei einer oder mehreren anderen Schulen bereits gestellt wurde.

· Die Zahl der noch verfügbaren Plätze an der Schule.


	Ein vorläufig zugewiesener Schulplatz wird verbindlich, wenn im Jahreszeugnis die Aufnahmevoraussetzungen gegeben sind! Die Nichtannahme (durch den/die Aufnahmsbewerber/in)  ist nur mit Zustimmung der Schulbehörde 1. Instanz zulässig. Die Schulen können einen zugewiesenen vorläufigen Schulplatz nicht mehr zurückziehen oder ändern! 

Die Meldung an den Bezirksschulrat erfolgt mit den zur Verfügung gestellten Formblättern. Von den Schüler/inne/n, denen kein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde, sind alle Unterlagen vorzulegen.
Nach diesem Termin (= 12.3.07) darf die Schule keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Aufnahmsanträge sind daher an den BSR weiter zu leiten.

	bis spätestens 12. März 2007 (4. Montag nach den Semesterferien)
	Schule (1. Klasse AHS und BMHS)
	Reihung der Aufnahmsbewerber/innen nach den Kriterien des § 5 (gilt nicht für HS und PTS!). Zuweisung von vorläufigen Schulplätzen und Information der Aufnahmsbewerber/innen darüber.

Meldung an den Landesschulrat: 

· Aufnahmsbewerber/innen, denen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde.

· Aufnahmsbewerber/innen, denen ein vorläufiger Schulplatz wegen Platzmangel nicht zugewiesen werden konnte. 

· Aufnahmsbewerberinnen, denen kein Schulplatz zugewiesen werden konnte, weil nach den Vermerken am Original der Schulnachricht ein Antrag auf Aufnahme bei einer oder mehreren anderen Schulen bereits gestellt wurde.

· Volksschüler/innen, die die Aufnahmsvoraussetzungen in die 1. Klasse der AHS nicht erfüllen (und denen deshalb kein Schulplatz zugewiesen werden darf).

· Die Zahl der noch verfügbaren Plätze an der Schule.

Meldung an abgebende AHS oder BMHS: Schüler/innen denen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde.
	Ein vorläufig zugewiesener Schulplatz wird verbindlich, wenn im Jahreszeugnis die Aufnahmevoraussetzungen gegeben sind! Die Nichtannahme (durch den/die Aufnahmsbewerber/in)  ist nur mit Zustimmung der Schulbehörde 1. Instanz zulässig. Die Schulen können einen zugewiesenen vorläufigen Schulplatz nicht mehr zurückziehen oder ändern! 

Die Meldung an den Landesschulrat erfolgt mit den zur Verfügung gestellten Formblättern. Von den Schüler/inne/n, denen kein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde, sind alle Unterlagen vorzulegen. Bei der Bemessung der Zahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze ist auf allfällige Repetent/inn/en Bedacht zu nehmen.

Nach diesem Termin (= 12.3.07) darf die Schule keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Aufnahmsanträge sind daher an den LSR weiter zu leiten.

	bis spätestens 

19. März 2007 (5. Montag nach den Semesterferien)


	Schule 

für 5. Klasse AHS (ORG und Neueinsteiger in die AHS)
	Reihung der Aufnahmsbewerber/innen nach den Kriterien des § 5. Zuweisung von vorläufigen Schulplätzen und Information der Aufnahmsbewerber/innen darüber.

Meldung an den Landesschulrat: 

· Aufnahmsbewerber/innen, denen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde.

· Aufnahmsbewerber/innen, denen ein vorläufiger Schulplatz wegen Platzmangel nicht zugewiesen werden konnte. 

· Aufnahmsbewerberinnen, denen kein Schulplatz zugewiesen werden konnte, weil nach den Vermerken am Original der Schulnachricht ein Antrag auf Aufnahme bei einer oder mehreren anderen Schulen bereits gestellt wurde.

· Die Zahl der noch verfügbaren Plätze an der Schule.

Meldung an abgebende AHS oder BMHS: Schüler/innen denen ein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde.
	Ein vorläufig zugewiesener Schulplatz wird verbindlich, wenn im Jahreszeugnis die Aufnahmevoraussetzungen gegeben sind!  Die Nichtannahme (durch den/die Aufnahmsbewerber/in)  ist nur mit Zustimmung der Schulbehörde 1. Instanz zulässig. Die Schulen können einen zugewiesenen vorläufigen Schulplatz nicht mehr zurückziehen oder ändern! Die Meldung an den Landesschulrat erfolgt mit den zur Verfügung gestellten Formblättern. Von den  Schüler/inne/n denen kein vorläufiger Schulplatz zugewiesen wurde, sind alle Unterlagen vorzulegen. Bei der Bemessung der Zahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze ist auf allfällige Repetent/inn/en Bedacht zu nehmen.

Nach diesem Termin (= 19.3.07) darf die Schule keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Aufnahmsanträge sind daher an den LSR weiter zu leiten.

	bis spätestens 30. April 2007
	LSR
	Schüler/innen ohne vorläufig zugewiesenen Schulplatz erhalten nach Maßgabe der weiteren Wünsche der Eltern/ Erziehungsberechtigten und der freien Plätze an den Schulen und der Reihungskriterien vorläufige Schulplätze zugewiesen. 
	Besondere Beachtung der landesgrenzenüberschreitenden Aufnahmsanträge.

	Bis spätestens 25. Mai 2007
	Abgebende Volksschule
	Nachweisliche schriftliche Mitteilung an diejenigen Schüler/innen der 4. Stufe der Volksschule, die dem/der Klassenlehrer/in gemeldet haben, dass sie eine AHS besuchen wollen, wenn die Aufnahmsvoraussetzungen nicht gegeben sind. (§ 28 Abs. 2 SCHUG)
	Die Schüler/innen sind dann berechtigt, sich binnen zwei Wochen beim Schulleiter der AHS zur Ablegung der Aufnahmsprüfung anzumelden: Bis spätestens 8. Juni 2007!

	Bis spätestens 31. Mai 2007
	LSR
	Meldung aller Schüler/innen, denen noch kein vorläufiger Schulplatz zugewiesen werden konnte an das BMBWK.
	

	2. Juli 2007
	Abgebende Schule
	Ausgabe der Schulerfolgsbestätigungen an alle Schüler/innen, die eine andere Schule besuchen wollen.
	

	Spätestens 3. Juli 2007 8 Uhr
	Aufnahmsbewerber/in
	Vorlage der Schulerfolgsbestätigung bei der aufnehmenden Schule.
	Auf Grund dieser Bestätigung wird festgelegt, ob und gegebenenfalls welche Aufnahmeprüfungen abgelegt werden müssen.

	3. und 4. Juli 2007
	Schule bzw. Aufnahmsbewerber/innen
	Aufnahmsprüfungen
	


Alle AHS und BMHS haben ihre schulautonomen Reihungskriterien bis zum 1. Februar beim Landesschulrat für Salzburg vorzulegen. Genauere Informationen ergehen noch!
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